
 

 
 

Niederschrift 
(öffentlicher Teil) 

 
über die Sitzung des Stadtrates vom 

17.12.2020 
 
Anwesend: 
siehe Anwesenheitsliste 
 
Vorsitz: 
Ansgar Mertens 
 
 
 
Sitzungsort: Aula des Gymnasiums Canisianum, Disselhook 6, 59348 Lüdinghausen  
 
Beginn: 17:32 Uhr 
Ende:  19:40 Uhr 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Vorsitzende fest, dass form- und fristgerecht 
eingeladen wurde und der Stadtrat beschlussfähig ist. Er weist auf die 
Befangenheitsproblematik hin. 
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Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil: 

 1. Gültigkeit der Wahl des Stadtrates der Stadt Lüdinghausen am 13.09.2020 
Vorlage: FB 1/627/2020 

 2. Gültigkeit der Bürgermeisterwahl am 13.09.2020 
Vorlage: FB 1/629/2020 

 3. Ersatzwahl zum Ausschuss für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität 
Vorlage: FB 1/626/2020 

 4. Benennung eines Mitgliedes für den Verbandsausschuss des Wasser- und 
Bodenverbandes "Stever-Senden" 
Vorlage: FB 1/612/2020 

 5. Berufung der ständigen Mitglieder mit beratender Stimme in den Ausschuss für Bildung 
und Kultur 
Vorlage: FB 1/624/2020 

 5.1. Berufung der ständigen Mitglieder mit beratender Stimme in den Ausschuss für Bildung 
und Kultur 
Vorlage: FB 1/624/2020/1 

 6. Errichtung einer Ladesäulen-Infrastruktur - Konzept zur Durchführung und Finanzierung 
über die Münsterland Netzgesellschaft 
Vorlage: FB 2/108/2020 

 7. Bebauungsplan Wilhelmstraße-Ostwall, 8. Änderung 
Vorlage: FB 3/323/2020 

 8. Bebauungsplan "Münstergasse", 3. Änderung 
Vorlage: FB 3/322/2020 

 9. Bebauungsplan "Münsterstraße-West", 1. Änderung 
Vorlage: FB 3/321/2020 

 10. Straßenbenennung im BG "Leversumer Straße-Südwest" 
Vorlage: FB 3/320/2020 

 11. Änderung der Parkgebührenordnung 
Vorlage: FB 4/810/2020 

 12. Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2021 
Vorlage: FB 3/318/2020 

 13. Satzung der Stadt Lüdinghausen über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und 
Abwassergebühren 
hier: Neuerlass 
Vorlage: FB 3/310/2020 

 14. Neuausbau der Halterner Straße von Weberstraße bis Kreuzung B 474 / Hauptstraße 
Vorlage: FB 3/317/2020 

 
14.1. 

Neuausbau der Halterner Straße von Weberstraße bis Kreuzung B 474 / Hauptstraße - 
ergänzende Sitzungsvorlage - 
Vorlage: FB 3/317/2020/1 

 15. Neuerlass der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lüdinghausen 
Vorlage: FB 3/316/2020 

 16. Änderung der Abfallgebührensatzung für das Jahr 2021 
Vorlage: FB 3/315/2020 

 17. Satzung der Stadt Lüdinghausen zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gem. 
§ 64 LWG NW für das Jahr 2021 
Vorlage: FB 3/314/2020 

 18. Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sowie Kalkulation der 
Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr für das Jahr 2020 
Vorlage: FB 3/307/2020 
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 19. Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Lüdinghausen  für Unterkünfte für 
Flüchtlinge und Obdachlose 
Vorlage: FB 4/807/2020 

 20. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Stadt 
Lüdinghausen bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr (Feuerwehrsatzung) 
Vorlage: FB 4/808/2020 

 21. Änderung der Satzung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in 
der Stadt Lüdinghausen 
Vorlage: FB 4/809/2020 

 22. Beschluss eines städtischen Straßen- und Wegekonzeptes gemäß § 8 a Abs. 1 und 2 
KAG NRW 
Vorlage: FB 3/302/2020 

 23. Änderung der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Lüdinghausen / 
Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 
Vorlage: FB 3/303/2020 

 
23.1. 

Änderung der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Lüdinghausen / 
Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 - ergänzende Sitzungsvorlage - 
Vorlage: FB 3/303/2020/1 

 24. 6. Änderung der Satzung für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen der Stadt 
Lüdinghausen vom 18.12.2008 
Vorlage: FB 3/304/2020 

 25. Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Lüdinghausen - Endbericht 
Vorlage: Stb./103/2020 

 26. Kapitaleinlage an die Badgesellschaft Lüdinghausen mbH 
Vorlage: D II/131/2020 

 27. Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Rates der Stadt Lüdinghausen 
Vorlage: FB 1/623/2020 

 
27.1. 

Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Rates der Stadt Lüdinghausen 
Vorlage: FB 1/623/2020/1 

 28. Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen 
Vorlage: FB 1/622/2020 

 
28.1. 

Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen 
Vorlage: FB 1/622/2020/1 

 29. Jahresabschluss der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2019 
Vorlage: FB 2/065/2020 

 30. Entwurf Produkthaushalt 2021, Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit 
Anlagen 
Vorlage: FB 2/064/2020 

 31. Berichte 
 32. Anfragen 

Nichtöffentlicher Teil: 

 33. Änderung des Gesellschaftsvertrages der wfc und Entsendung der Vertreter der Städte 
und Gemeinden in den Aufsichtsrat der wfc 
Vorlage: Stb./102/2020 

 34. Ludgerischule, Tüllinghofer Straße 16 b, 59348 Lüdinghausen - Ersatzneubau und 
Sanierung - hier: Auftragsvergabe über die Rohbau- und Verblendarbeiten 
Vorlage: FB 2/103/2020 

 35. Betrieb eines Wertstoffhofes in Lüdinghausen 
Vorlage: FB 3/319/2020 

 36. Auftragsvergabe für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr 
Lüdinghausen 
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Vorlage: FB 4/811/2020 
 37. Berichte 
 38. Anfragen 
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Öffentlicher Teil: 
 
TOP  1) Gültigkeit der Wahl des Stadtrates der Stadt Lüdinghausen am 13.09.2020 

Vorlage: FB 1/627/2020 
Bevor der Bürgermeister in die Tagesordnung einleitet, gratuliert er dem Stadtverordneten 
Niko Gernitz zu dessen Geburtstag und überreicht ihm im Namen der Stadt Lüdinghausen 
ein Präsent.  
Er begrüßt diejenigen Stadtverordneten, welche digital der Sitzung des Stadtrates per 
Videokonferenz folgen. 
 
Im Anschluss übergibt er die Sitzungsleitung zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 an den 
Stadtverordneten Anton Holz. 
 
Stadtverordneter Holz ruft daraufhin den Tagesordnungspunkt 1 auf und leitet in die 
Thematik ein. Da keine Wortbeiträge aus dem Gremium gewünscht sind, ruft er den 
Beschlussvorschlag auf. 

 
I. Beschluss: 
Die Wahl des Stadtrates der Stadt Lüdinghausen am 13.09.2020 wird gemäß § 40 Abs. 1 
Buchstabe d) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für gültig erklärt. 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 18 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 
 
TOP  2) Gültigkeit der Bürgermeisterwahl am 13.09.2020 

Vorlage: FB 1/629/2020 
Stadtverordneter Holz leitet in die Thematik ein und lässt über den Beschlussvorschlag 
abstimmen, nachdem im Gremium kein Wortbeitrag gewünscht wird. 
 
Im Anschluss übergibt er die Sitzungsleitung an den Bürgermeister. 

 
I. Beschluss: 
Die Bürgermeisterwahl der Stadt Lüdinghausen am 13.09.2020 wird gemäß § 40 Abs. 1 
Buchstabe d) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für gültig erklärt. 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 18 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 
 
TOP  3) Ersatzwahl zum Ausschuss für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität 

Vorlage: FB 1/626/2020 
Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
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I. Beschluss: 
Der Rat wählt Frau Anja Schulze Meinhövel (sachkundige Bürgerin) als stellvertretendes 
Mitglied in den Ausschuss für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität.  
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
 
TOP  4) Benennung eines Mitgliedes für den Verbandsausschuss des Wasser- und 

Bodenverbandes "Stever-Senden" 
Vorlage: FB 1/612/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Als ordentliches Mitglied der Gruppe C für den Verbandsausschuss des Wasser- und 
Bodenverbandes „Stever-Senden“ wird Herr Bernhard Kuhlmann benannt. 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 4 
  

 

 
 
 
TOP  5) Berufung der ständigen Mitglieder mit beratender Stimme in den 

Ausschuss für Bildung und Kultur 
Vorlage: FB 1/624/2020 

 
 
TOP  5.1) Berufung der ständigen Mitglieder mit beratender Stimme in den 

Ausschuss für Bildung und Kultur 
Vorlage: FB 1/624/2020/1 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. 
 
Stadtverordneter Grundmann beantragt im Namen der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“, 
dass neben den beratenden Ausschussmitgliedern laut Beschlussvorschlag auch 
Vertreter*innen weiterer Träger von z.B. Kindertageseinrichtungen in Lüdinghausen in den 
Ausschuss für Bildung und Kultur berufen werden. Herr Epping führt dazu aus, dass die 
Berufung der Vertretungen der Kirchen aus einem gesetzlich normierten Anspruch resultiert 
und darüberhinausgehende Ansprüche nicht bestehen. Beigeordneter Kortendieck ergänzt, 
dass in der Vergangenheit Vertreter*innen von Kindertageseinrichtungen zu Sitzungen 
eingeladen wurden, sofern deren Belange Gegenstand von Beratungen waren. Er führt 
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weiter aus, dass diesen von dem Gremium sodann das Wort erteilt werden könne und damit 
eine umfangreiche Beteiligung sichergestellt werden könne. 
 
Stadtverordneter Spiekermann-Blankertz spricht sich ebenfalls für eine Beteiligung Dritter im 
Bedarfsfalle aus. Diesen Ausführungen schließt sich Stadtverordneter Möllmann an. 
 
Stadtverordneter Grundmann ergänzt, dass er einen Zusatznutzen sehe, zunächst aber den 
Antrag zurückziehe. 
 
Da keine weiteren Wortbeiträge gewünscht werden, lässt Bürgermeister Mertens über den 
Beschlussvorschlag der Verwaltung abstimmen. 

 
I. Beschluss: 
Der Rat beschließt, Frau Pfarrerin Silke Niemeyer von der evangelischen Kirche und Herrn 
Michael Kertelge von der katholischen Kirche gem. § 85 SchulG als ständige Mitglieder mit 
beratender Stimme in den Schulausschuss der Stadt Lüdinghausen zu berufen. 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
 
TOP  6) Errichtung einer Ladesäulen-Infrastruktur - Konzept zur Durchführung und 

Finanzierung über die Münsterland Netzgesellschaft 
Vorlage: FB 2/108/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Er erläutert, dass zur Errichtung von 
Ladesäulen kein öffentlicher Auftrag im Sinne von § 103 Absatz 1 GWB vorliege, denn nicht 
die Stadt Lüdinghausen sei Auftraggeberin, sondern sie ermögliche allein der MNG durch 
Einzahlung von Geld in die freie Kapitalrücklage die Umsetzung des gemeinsamen 
Projektes. Die Umsetzung obliege allein der MNG, so dass das Kartellvergaberecht nicht zur 
Anwendung komme und keine Ausschreibungspflicht vorliege. 
 
Stadtverordneter Spiekermann-Blankertz erklärt, dass die SPD-Fraktion das Konzept 
unterstütze. 
 
Stadtverordneter Schäfer gibt zu Protokoll, dass die Thematik in seiner Fraktion 
unterschiedlich bewertet werde, weshalb er sich heute im Rahmen der Abstimmung 
enthalten werde. 
 
Das Gremium äußert keine weiteren Wortbeiträge, weshalb Bürgermeister Mertens den 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung stellt. 
 
Im Anschluss begrüßt er diejenigen Stadtverordneten, welche digital der Sitzung des 
Stadtrates per Videokonferenz folgen. 

 
I. Beschluss: 
Der Stadtrat stimmt der Zuführung eines Betrages in Höhe von maximal 52.400 Euro in die 
freie Kapitalrücklage der Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH mit der Maßgabe zu, 
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dass dieser Betrag von der Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH der freien 
Kapitalrücklage der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG zugeführt wird. 
Diese Einlage wird von der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in die 
MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG eingebracht, um damit die 
Investitionskosten für die Errichtung einer Ladesäulen-Infrastruktur zur Förderung von 
Elektromobilität zu decken. 
Die Vertreter der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH 
und der Münsterland Netzbeteiligungs- GmbH & Co. KG werden angewiesen entsprechend 
zu votieren. 
 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 18 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 1 
  

 
 
 
TOP  7) Bebauungsplan Wilhelmstraße-Ostwall, 8. Änderung 

Vorlage: FB 3/323/2020 
Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zu Ziffer 1, sodann zu Ziffer 2 nacheinander zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
1) Der Rat der Stadt Lüdinghausen beschließt die Aufstellung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB der 
8. Änderung des Bebauungsplanes „Wilhelmstraße/Ostwall“ im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 13 BauGB.  
 
2) Zur Bearbeitung der Bauleitplanung ist vom Antragssteller ein externes Büro zu 
beauftragen. 
 
 

Ziffer 1:  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

Ziffer 2:  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
TOP  8) Bebauungsplan "Münstergasse", 3. Änderung 

Vorlage: FB 3/322/2020 
Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
zunächst den einzigen Abwägungsvorschlag (Beschlussvorschlag Ziffer 1) zur Abstimmung 
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auf. Im Anschluss lässt Bürgermeister Mertens über den Beschlussvorschlag zu Ziffer 2 
abstimmen. 
 

 
I. Beschluss: 
 
1.) Der Rat beschließt die Abwägungsvorschläge aus der Beteiligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 
Abs. 2 BauGB. 
 
2.) der Rat beschließt die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Münstergasse“ inklusive der 
Begründung als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB.  
 
 

Ziffer 1:  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  
Ziffer 2:  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
TOP  9) Bebauungsplan "Münsterstraße-West", 1. Änderung 

Vorlage: FB 3/321/2020 
Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
zunächst den Beschlussvorschlag Ziffer 1, im Anschluss den Beschlussvorschlag Ziffer 2 zur 
Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
1. Der Rat beschließt die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

„Münsterstraße-West“ gemäß § 2 Abs.1 BauGB im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB. 

 
2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, den Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 

„Münsterstraße-West“   gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.  

 
Ziffer 1:  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  
Ziffer 2:  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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TOP  10) Straßenbenennung im BG "Leversumer Straße-Südwest" 
Vorlage: FB 3/320/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein.  
Stadtverordneter Grundmann äußert den Wunsch, dass die Öffentlichkeit in der Breite 
zukünftig mehr zur Beteiligung in vergleichbaren Angelegenheiten ermutigt werden sollte. 
Bürgermeister Mertens lässt im Anschluss über den Beschlussvorschlag abstimmen. 
 

 
I. Beschluss: 

Der Rat beschließt, die Planstraßen im BG „Leversumer Straße-Südwest“ in „Weidenstraße“, 
„Haselweg“ und „Eichenweg“ zu benennen. 
  
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
TOP  11) Änderung der Parkgebührenordnung 

Vorlage: FB 4/810/2020 
Bürgermeister Mertens ruft den Tagesordnungspunkt auf und leitet in die Thematik ein. 
 
Es findet ein Meinungsaustausch des Gremiums statt. Im Anschluss ruft Bürgermeister 
Mertens den Beschlussvorschlag auf und lässt über diesen abstimmen. 

 
I. Beschluss: 
Der Rat beschließt die als Anlage beigefügten Parkgebührenordnung. 
 
 
 

  
Ja-Stimmen: 10 
Nein-Stimmen: 9 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
TOP  12) Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das 

Geschäftsjahr 2021 
Vorlage: FB 3/318/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen 
für das Geschäftsjahr 2021 entsprechend der Anlage: 
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1. Erfolgsplan 
    2. Ziffer 10: Jahresüberschuss    1.819.000,00 € 
 
2. Vermögensplan 
    Mittelbedarf/Mittelverwendung    4.283.000,00 € 
 
3. Vermögensplanung 2022 – 2024      
    in der vorgelegten Fassung 
 
4. Stellenübersicht 
    Das Abwasserwerk hat kein eigenes Personal 
 
5. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung des im Vermögensplan     
    benötigten Mittelbedarfs für 2021 notwendig ist, wird 1.358.000,00 € festgesetzt. 
 
6. Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen für 2021 wird auf 2.470.000,00 €  
    festgesetzt. 
 
7. Der Höchstbetrag für Kassenkredite 2021 wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.  
 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 
 
 
TOP  13) Satzung der Stadt Lüdinghausen über die Erhebung von 

Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren 
hier: Neuerlass 
Vorlage: FB 3/310/2020 

Bürgermeister Mertens erteilt Stadtverordnetem Holz das Wort, nachdem er den 
Tagesordnungspunkt aufgerufen hat. Stadtverordneter Holz richtet die Bitte an die 
Verwaltung, in die nächste Sitzung des zuständigen Fachausschusses einen Vertreter des 
Lippeverbandes einzuladen, damit dieser über das geplante Invest 2021 im Ermen dem 
Ausschuss berichten könne. 
 
Da keine weiteren Wortbeiträge gewünscht werden, stellt Bürgermeister Mertens den 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung. 
 
 
I. Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt den Erlass der Satzung der Stadt Lüdinghausen über die Erhebung 
von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren. 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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TOP  14) Neuausbau der Halterner Straße von Weberstraße bis Kreuzung B 474 / 

Hauptstraße 
Vorlage: FB 3/317/2020 

 
 
TOP 14.1) Neuausbau der Halterner Straße von Weberstraße bis Kreuzung B 474 / 

Hauptstraße - ergänzende Sitzungsvorlage - 
Vorlage: FB 3/317/2020/1 

Bürgermeister Mertens ruft den Tagesordnungspunkt auf und bittet Frau Trudwig um 
ergänzende Ausführungen zur Sitzungsvorlage, woraufhin Frau Trudwig in die Thematik 
einleitet.  
Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft Bürgermeister Mertens im Anschluss den 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Der Rat beschließt die als Anlagen zur Sitzungsvorlage FB 3/317/2020/1 beigefügten 
Ausbau- und Querschnittspläne zum Ausbau der Halterner Straße zwischen Einmündung 
Weberstraße und Kreuzung B 474 / Hauptstraße als beitragsrechtliches Bauprogramm. 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 16 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 3 
  

 

 
 
 
TOP  15) Neuerlass der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 

Lüdinghausen 
Vorlage: FB 3/316/2020 

Bürgermeister Mertens ruft den Tagesordnungspunkt auf und leitet in die Thematik ein. 
 
Stadtverordneter Holz möchte wissen, ob die Eröffnung des neuen Wertstoffhofes planmäßig 
erfolgen könne. Dies wird von Frau Trudwig bejaht. 
 
Da keine weiteren Wortbeiträge gewünscht werden, stellt Bürgermeister Mertens den 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung. 

 
I. Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt den Neuerlass der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Lüdinghausen. 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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TOP  16) Änderung der Abfallgebührensatzung für das Jahr 2021 
Vorlage: FB 3/315/2020 

Bürgermeister Mertens ruft den Tagesordnungspunkt auf und erteilt Stadtverordnetem 
Gernitz das Wort. 
Dieser erinnert an den Wortbeitrag des Stadtverordneten Havermeier in der Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2020 (Prüfung Angebot kleinerer Mülltonnen bzw. 
Sperrmüllabfuhr). 
 
Stadtverordneter Schäfer erkundigt sich nach der Nachfrage von (Zweit-)Biotonnen für Laub 
von städtischen Bäumen und inwiefern die damit verbundenen Kosten in die 
Gebührenkalkulation einfließen würden. Frau Trudwig erläutert, dass diese Kosten nicht bei 
der Erstellung der Gebührenkalkulation berücksichtigt würden. Begründet liege dies darin, 
dass das Angebot einer solchen Zweittonne nur von einem begrenzten Personenkreis in 
Anspruch genommen werden könne. Sie führt ferner aus, dass die für die Auslieferung der 
Laubtonnen entstehenden Zusatzkosten durch den Gesamthaushalt zu tragen seien. 
 
Stadtverordneter Grundmann stellt die Anschlussfrage, ob die Verwaltung die Anzahl der 
Nutzer nennen könne. Frau Trudwig sagte eine Beantwortung der Frage im Rahmen der 
Niederschrift zu. 
 
Nachrichtlich: 
Eine Biotonne für Laub von städtischen Bäumen wurde insgesamt 44-mal aufgestellt. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt Bürgermeister Mertens über den 
Beschlussvorschlag abstimmen. 

 
I. Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
öffentlichen Abfallentsorgung der Stadt Lüdinghausen (vgl. Anlage), die auf Grundlage der 
beigefügten Gebührenkalkulation 2021 erarbeitet wurde.  
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
 
TOP  17) Satzung der Stadt Lüdinghausen zur Umlage der Kosten der 

Gewässerunterhaltung gem. § 64 LWG NW für das Jahr 2021 
Vorlage: FB 3/314/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt die Satzung der Stadt Lüdinghausen zur Umlage der Kosten der 
Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NW für das Jahr 2021 (vgl. Anlage), die auf der 
Grundlage der beigefügten Gebührenkalkulation 2021 erarbeitet wurde.  
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Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
 
TOP  18) Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sowie Kalkulation 

der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr für das Jahr 2020 
Vorlage: FB 3/307/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Der Rat beschließt die als Anlage 1 beigefügte Satzung der Stadt Lüdinghausen über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- 
und Gebührensatzung) in der Fassung der 26. Änderungssatzung. 
 
 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
 
TOP  19) Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Lüdinghausen  für 

Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose 
Vorlage: FB 4/807/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Der Rat der Stadt Lüdinghausen beschließt die als Anlage beigefügte Benutzungs- und 
Gebührensatzung der Stadt Lüdinghausen für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose. 
 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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TOP  20) Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 
in der Stadt Lüdinghausen bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr 
(Feuerwehrsatzung) 
Vorlage: FB 4/808/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Der Rat beschließt die als Anlage 2 beigefügte Satzung über die Erhebung von Kostenersatz 
und Entgelten in der Stadt Lüdinghausen bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr 
(Feuerwehrsatzung). 
 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
 
TOP  21) Änderung der Satzung von Gebühren für die Durchführung der 

Brandverhütungsschau in der Stadt Lüdinghausen 
Vorlage: FB 4/809/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Der Rat beschließt die als Anlage beigefügte Satzung von Gebühren für die Durchführung 
der Brandverhütungsschau in der Stadt Lüdinghausen. 
 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
 
TOP  22) Beschluss eines städtischen Straßen- und Wegekonzeptes gemäß § 8 a 

Abs. 1 und 2 KAG NRW 
Vorlage: FB 3/302/2020 

Nachdem Bürgermeister Mertens den Tagesordnungspunkt aufgerufen und sich im Gremium 
nach Wortbeitragswünschen erkundigt hat, möchte Stadtverordneter Holz wissen, wie 
verbindlich bzw. abschließend die der Sitzungsvorlage beigefügte Auflistung sei. Er führt 
dazu aus, dass die Straße „Auf den Äckern“ auf einer Länge von rd. 50 m – gesehen ab 
Einmündung in die „Halterner Straße“ – berücksichtigt werden solle und inwiefern dies jetzt 
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noch möglich sei. Frau Trudwig führt aus, dass es sich um keine abschließende Auflistung 
handle, sondern lediglich um eine erste Information für die Bürger*innen und zudem diene 
die Auflistung als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln. Im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen 2021 könne die von Herrn Holz angesprochene Maßnahme 
Berücksichtigung finden. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, ruft Bürgermeister Mertens den 
Beschlussvorschlag auf. 

 
I. Beschluss: 

Der Rat beschließt das der Sitzungsvorlage beigefügte Straßen- und Wegekonzept nach § 8 

a Absatz 1 KAG NRW. 

 
Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
TOP  23) Änderung der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt 

Lüdinghausen / Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 
Vorlage: FB 3/303/2020 

 
 
TOP  23.1) Änderung der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt 

Lüdinghausen / Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 - ergänzende 
Sitzungsvorlage - 
Vorlage: FB 3/303/2020/1 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein.  
Stadtverordneter Grundmann hält die Variante „TOP23.1“ für einen guten Kompromiss, bittet 
aber alle Stadtverordneten und die Verwaltung, die Gebührenkalkulation in den kommenden 
Jahren stetig weiterzuentwickeln. 
Stadtverordneter Spiekermann-Blankertz moniert, dass Gebührenanhebungen zu Beginn 
einer Wahlperiode politisches Taktieren sei und er dem Kompromiss nicht zustimme. Er regt 
an, den „Kölner Ansatz“ zu verfolgen, da dieser Ansatz transparent und nachvollziehbar sei. 
Stadtverordneter Möllmann erinnert an den Grundsatz „Gebühren vor Steuern“ und sieht die 
geplante Anpassung der Gebührenkalkulation mit Blick auf den Haushalt 2021 als 
notwendig. 
Stadtverordneter Schäfer erinnert an die letzte Prüfung durch die GPA und der daraus 
resultierenden Vorgabe zur Anpassung der Gebühren. Er bittet, die der Sitzungsvorlage 
beigefügte Anlage auch zukünftig zu Beratungszwecken zur Verfügung gestellt zu 
bekommen. 
Im Anschluss an die Wortbeiträge ruft Bürgermeister Mertens den Beschlussvorschlag zur 
Abstimmung auf. 
 
 
 
 

 



17 

 

17  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

I. Beschluss: 
Der Rat beschließt die Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt 
Lüdinghausen in der Fassung der 16. Änderung  mit  Abschreibungen nach 
Wiederbeschaffungszeitwerten  ohne  Berücksichtigung kalkulatorischer Zinsen (Anlagen 1 
+ 2). 
 

  
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 4 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
 
TOP  24) 6. Änderung der Satzung für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen der 

Stadt Lüdinghausen vom 18.12.2008 
Vorlage: FB 3/304/2020 

Bürgermeister Mertens erteilt Stadtverordnetem Grundmann das Wort, nachdem er den 
Tagesordnungspunkt aufgerufen hat. Dieser bitte um Ausführungen zu § 8 der Satzung. Frau 
Trudwig kommt der Bitte nach und versichert, dass die Verwaltung einen engen Austausch 
mit den Religionsgemeinschaften pflegt. 
 
Weitere Wortbeiträge werden nicht gewünscht. Bürgermeister Mertens ruft den 
Beschlussvorschlag auf und lässt über diesen abstimmen. 

 
I. Beschluss: 
Der Rat beschließt die 6. Änderung der Satzung für die Benutzung der 
Friedhofseinrichtungen der Stadt Lüdinghausen vom 18.12.2008. 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
 
TOP  25) Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Lüdinghausen - Endbericht 

Vorlage: Stb./103/2020 
Bürgermeister Mertens ruft den Tagesordnungspunkt auf und führt in die Thematik ein. 
 
Stadtverordneter Schäfer teilt mit, dass er sich wegen unterschiedlicher Standpunkte der 
Mitlieder in der FDP-Fraktion im Rahmen der heutigen Abstimmung enthalten werde. 
 
Bürgermeister Mertens trägt den angepassten Beschlussvorschlag (Ziffer 1 und Ziffer 5) mit 
Bezug zum UBKM vor. 
Stadtverordneter Grundmann ergänzt, dass mit einem einstimmigen Beschluss ein wichtiger 
erster Schritt gegangen werde und die langen Beratungen wichtig und zielführend gewesen 
seien. 
 
Bürgermeister Mertens ruft den angepassten Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
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Im Anschluss betont auch er die Wichtigkeit der Entscheidung und ermutigt alle, die 
Herausforderung gemeinsam und zielstrebig anzugehen. 

 
I. Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt: 

1. Die Stadt Lüdinghausen bekennt sich zu dem 2015 in Paris von der Weltgemeinschaft 

vereinbarten Klimaschutzziel. Die Stadt wird ihren Anteil zur Erreichung des Ziels 

verantwortungsvoll beitragen. 

2. Das Klimaschutzkonzept wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung des 

Maßnahmenprogramms aus dem Klimaschutzkonzept mit integriertem Handlungsfeld 

Klimaanpassung wird dem Grunde nach beschlossen. 

3. Auf Basis dieses Maßnahmenprogramms wird die Verwaltung beauftragt, die Förderung 

eines Klimaschutzmanagements mit Klimaschutzmanager*in zu beantragen. 

4. Die einzelnen Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes sind den Gremien, nach 

entsprechender Ausarbeitung durch die Verwaltung, zur Beratung und Beschlussfassung 

vorzulegen. 

5. Im Zuge des Klimaschutzmanagements wird ein Klimaschutz-Controlling mit jährlicher 

Fortschreibung der CO2-Bilanz ab 2022 durchgeführt. Im Ausschuss für Umwelt, 

Bauerschaften, Klima und Mobilität ist in regelmäßigen Abständen über die Umsetzung von 

Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes zu berichten. 

6. Zum kurzfristigen Einstieg in die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes werden zudem die 

folgenden Eckpunkte beschlossen: 

a) Klimaschutzmanagement 

 Beantragung des Klimaschutzmanagements Anfang 2021 und Bereitstellung der dafür 

nötigen kommunalen Eigenmittel in Höhe von rund 30.000 € pro Jahr über drei Jahre  

 Installation eines Klimaschutz-Controllings durch das Klimaschutzmanagement und einer 

begleitenden Steuerungsgruppe  

 Bereitstellung eines Sachmittel-Etats für das Klimaschutzmanagement von 30.000 € 

jährlich über drei Jahre 

b) Vorbildfunktion der Stadt Lüdinghausen 

Umgesetzt werden sollen Maßnahmen, die die Vorbildfunktion der Kommune stärken und im 

Handlungsfeld 2 des Klimaschutzkonzeptes empfohlen werden. 

z.B.: 

 Umweltfreundliche Beschaffung in der Verwaltung 

 Erstellung eines jährlichen Energieberichtes zum Energieverbrauch in städtischen 

Liegenschaften 

 Sukzessive Umstellung der städtischen Fahrzeugflotte auf alternative Antriebsformen 

c) Förderprogramm für Klimaschutzinvestitionen in Lüdinghausen 

Aufgelegt wird ein Förderprogramm zur Unterstützung privater Investitionen in Klimaschutz 

z.B. mit den Komponenten Photovoltaik, Gebäudesanierung, Lastenrad in Höhe von 50.000 
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€ jährlich über drei Jahre. Die Ausgestaltung des Förderprogramms obliegt dem*der 

Klimaschutzmanager*in 

d) Kurzfristige Umsetzung von Modellprojekten 

Ausgewählte Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes, die im unmittelbaren Einflussbereich 

der Stadt Lüdinghausen liegen, sollen kurzfristig umgesetzt werden. 

z.B.: 

 Lebenswerte Innenstadt durch weniger Verkehr (z. B. Maßnahme ÜMa 7 – Reallabore für 

Lüdinghausen) 

 Erprobung klimaschonender Lebensstile in ausgewählten privaten Haushalten in 

Zusammenarbeit mit lokalen/regionalen Akteuren (z. B. Probierangebote von Anbietern 

klimaschonender Produkte und Dienstleistungen) (s. Maßnahme LKE 6) 

e) Einbindung der Stadtgesellschaft 

Das Klimaschutzmanagement bekommt insbesondere die Aufgabe, die Einbindung der 

Stadtgesellschaft in den lokalen Klimaschutz in Lüdinghausen durch Schaffung 

entsprechender Beteiligungsstrukturen und durch Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit 

sicherzustellen. Die Stadt Lüdinghausen gründet das „Lüdinghauser Klimabündnis“ als 

Ideenplattform. 

 
Einstimmig  
Ja-Stimmen: 18 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 1 
  

 

 
 
TOP  26) Kapitaleinlage an die Badgesellschaft Lüdinghausen mbH 

Vorlage: D II/131/2020 
Bürgermeister Mertens übergibt das Wort an Beigeordneten Kortendieck, welcher in die 
Thematik einleitet.  
Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft Bürgermeister Mertens den Beschlussvorschlag zur 
Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt, der Badgesellschaft Lüdinghausen mbH im Kalenderjahr 2021 für 
die laufenden Aufwendungen den Betrag in Höhe von 700.000 € als Kapitaleinlage zur 
Verfügung zu stellen. Der Betrag ist in vier gleichen Teilbeträgen fällig jeweils zum 1. eines 
Kalendervierteljahres. 
 
 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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TOP  27) Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Rates der Stadt Lüdinghausen 
Vorlage: FB 1/623/2020 

 
 
TOP 27.1) Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Rates der Stadt Lüdinghausen 

Vorlage: FB 1/623/2020/1 
Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 

 
I. Beschluss: 
Der Rat der Stadt Lüdinghausen beschließt die als Anlage beigefügte Zuständigkeitsordnung 
der Ausschüsse des Rates der Stadt Lüdinghausen. 
 

  
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 4 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
TOP  28) Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen 

Vorlage: FB 1/622/2020 
 
 
TOP 28.1) Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen 

Vorlage: FB 1/622/2020/1 
Bürgermeister Mertens ruft den Tagesordnungspunkt auf und leitet in die Thematik ein.  
Stv Schäfer bittet in dem finalen Dokument der Hauptsatzung um Anpassung des 
Sitzungsdatums vom 18.12.2020 auf den 17.12.2020. 
Da kein weiterer Wortbeitrag gewünscht wird, ruft Bürgermeister Mertens den 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Der Rat der Stadt Lüdinghausen beschließt die als Anlage beigefügte Hauptsatzung der 
Stadt Lüdinghausen. 
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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TOP  29) Jahresabschluss der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2019 
Vorlage: FB 2/065/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
a) Der Stadtrat stellt auf der Grundlage des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes des  
    Rechnungsprüfungsausschusses den geprüften Jahresabschluss 2019 der Stadt fest.  
b) Der Stadtrat beschließt den Jahresüberschuss des Jahres 2019 in Höhe von 3.807.295,48 € 
     der Ausgleichsrücklage zuzuführen.  
c) Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2019 gemäß 96 GO NRW Entlastung erteilt.  

 
Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
 
TOP  30) Entwurf Produkthaushalt 2021, Einbringung des Entwurfs der 

Haushaltssatzung mit Anlagen 
Vorlage: FB 2/064/2020 

Bürgermeister Mertens leitet in die Thematik ein. Da kein Wortbeitrag gewünscht wird, ruft er 
den Beschlussvorschlag zur Abstimmung auf. 
 

 
I. Beschluss: 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen wird zur weiteren Beratung an 
den HFA und die Fachausschüsse verwiesen.  
 

Einstimmig  
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
  

 

 
 
TOP  31) Berichte 

1. Sitzungsplan 2020-2021 
 
Aufgrund der aktuellen epidemischen Lage von landesweiter Tragweite möchte 
Bürgermeister Mertens ein Stimmungsbild des Gremiums bzgl. der weiteren Arbeitsweise 
des Rates und seiner Ausschüsse einholen. Er schlägt vor, von der Delegation nach § 60 
Absatz 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Gebrauch zu 
machen. Zudem bietet er an, im Hinblick auf die anstehenden Haushaltsplanberatungen für 
das Jahr 2021 zwei Sitzungen des HFA auf den 19.01.2021 und 09.02.2021 zu terminieren. 
Ergänzt werden solle dieses Angebot um Einzelgespräche mit den Fraktionen, 
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interfraktionelle Gespräche, Videokonferenzen für Einzel- und/oder Gruppengespräche 
sowie eine öffentlich zugängliche FAQ. 
 
Dies wird im Gremium besprochen. Es wird der Wunsch geäußert, dass „digitale 
Fachgremien“ tagen sollten, um die fachbezogenen Produkte beraten zu können, ohne 
jedoch einen Beschluss zu fassen. Diese „digitalen Fachgremien“ sollen zu einem 
informellen Austausch der Ausschussmitglieder untereinander und auch mit der Verwaltung 
dienen. Ferner wird der Wunsch geäußert, dass bestimmte Themen in den zuständigen 
Fachausschüssen beraten werden sollen, sobald die Delegation nach § 60 Absatz 2 GO 
NRW außer Kraft getreten sein werde. 
 
Bürgermeister Mertens kündigt an, einen entsprechenden Beschlussvorschlag auszuarbeiten 
und im Wege des Umlaufbeschlusses die Rückmeldung der Stadtverordneten einzuholen. 
 

2. Weihnachten 2020 
 
Bürgermeister Mertens weist die Stadtverordneten auf ein Päckchen mit roter Schleife hin, 
welches sich an jedem Sitzplatz der Stadtverordneten befindet. Da in diesem Jahr kein 
Jahresausklang mit dem Gremium stattfinden kann, möchte er sich auf diesem Wege bei 
den Stadtverordneten für die gute Zusammenarbeit bedanken und wünscht allen schöne 
Feiertage verbunden mit Wünschen für das neue Jahr. 
Im Anschluss bedankt sich Bürgermeister Mertens bei den CDU-Frauen für das zweite 
Präsent auf den Tischen der Stadtverordneten und der Verwaltung. 
Abschließend weist Bürgermeister Mertens auf den ausgedruckten Haushaltsplan 2021 hin 
und bittet die Anwesenden um Aushändigung der Exemplare an diejenigen 
Stadtverordneten, die nicht an der Präsenzveranstaltung teilnehmen konnten. 

 
 
 
TOP  32) Anfragen 

1. Stadtverordneter Höring 
 
Stadtverordneter Höring bittet die Verwaltung, den Haushaltsplan 2021 digital im Format 
Excel und PDF zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister Mertens sagt dies zu. 
 

2. Stadtverordneter Schäfer 
 
Stadtverordneter Schäfer schlägt vor, dass zukünftig für die Tagesordnungspunkte „Berichte“ 
und „Anfragen“ leere Sitzungsvorlagen digital zur Verfügung gestellt werden, damit man sich 
Notizen zu den Tagesordnungspunkten in der MandatosApp oder auch im digitalen 
Ratsinformationssystem machen könne. Bürgermeister Mertens sagt dies zu. 
 
Ferner erkundigt sich Stadtverordneter Schäfer nach der Einschätzung der Verwaltung zu 
der eMail von der Stadtverordneten Draken zum Thema „Zoom-Konferenzen“ und 
Datensicherheit. 
 

3. Stadtverordneter Grundmann 
 
Stadtverordneter Grundmann möchte wissen, warum der Wertstoffhof in Lüdinghausen 
geschlossen werde. Bürgermeister Mertens erläutert, dass er es als seine persönliche aber 
auch als die Verantwortung der Verwaltung erachtet, alles Mögliche zu tun, damit sich die 
Pandemie auch in Lüdinghausen einzudämmen. Zudem fordere das Land dazu auf, die 
CoronaSchVO restritktiv auszulegen. 
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Weiter möchte Stadtverordneter Grundmann über den Ablaufplan der Sanierungsarbeiten an 
der DRK-KiTa „EntdeckungsReich“ (Am Feldbrand 7-9) informiert werden, da im 
Sanitärbereich und auch bezüglich der Beleuchtung die Arbeiten ins Stocken geraten seien. 
Beigeordneter Kortendieck sagt zu, die Angelegenheit zu prüfen und das Notwendige zu 
veranlassen. 
 

4. Stadtverordneter Holz 
 
Stadtverordneter Holz bezieht sich auf den TOP 31 und die Delegation auf den HFA, welche 
er grundsätzlich als richtig anerkenne, bittet aber nochmal darum, dass Fachthemen 
weiterhin in den Fachausschüssen beraten werden sollten, so z.B. im Falle der 
Eisenbahnbrücke DEK; hier solle ein Vertreter des WSV in den Fachausschuss mit der Bitte 
eingeladen werden, über den Verfahrensstand zu berichten. 
 
Stadtverordneter Holz bittet zur besseren Abstimmung der Sitzungstermine um Übersendung 
eines Sitzungsplanes. Bürgermeister Mertens sagt dies zu.  
 

5. Stadtverordneter Gernitz 
 
Stadtverordneter Gernitz erkundigt sich nach dem Protokoll zur Sitzung des Stadtrates vom 
03.11.2020 mit Bezug auf die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt 
Lüdinghausen. Aufgrund des Umfanges der Sitzung sowie der erforderlichen Unterschriften 
hat die Bearbeitung ausnahmsweise mehr Zeit in Anspruch genommen; Bürgermeister 
Mertens sagte eine unverzügliche Zusendung zu. 
 
 
Da keine weiteren Anfragen aus dem Gremium bestehen, schließt Bürgermeister Mertens 
den öffentlichen Teil der Sitzung um 19.24 Uhr, woraufhin die Zuschauer und die Vertretung 
der Presse den Sitzungssaal verlassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ _________________________ 
Ansgar Mertens 
Vorsitzende/r 

Dominik Epping 
Schriftführer/in 
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Anwesenheitsliste 
 

zur Sitzung des Stadtrates 
 
der Stadt Lüdinghausen am 17.12.2020 
 
anwesend: 
 

 Bürgermeister 

Mertens, Ansgar  

 CDU-Fraktion 

Bartsch, Ingeborg  

Borgmann, Julian digital 

Davids, Christoph digital 

Hildebrandt, Sonja digital 

Holz, Anton  

Höring, Volker  

Kleinert, Matthias  

Möllmann, Bernhard  

Schmidt, Knut  

Schnittker, Alois  

Schulze Uphoff, Theo  

Steinkamp, Lena  

 SPD-Fraktion 

Gernitz, Niko  

Havermeier, Dirk digital 

Holtrup, Johanna digital 

Spiekermann-Blankertz, 
Michael 

 

Vierhaus, Kathrin  

 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Brandmeier, Anke  

Grundmann, Eckart  

Lützenkirchen, Christoph  

Sonne, Dennis digital 

Vogel, Melanie  
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 UWG 

Kaltegärtner, Wolfgang  

 FDP-Fraktion 

Draken, Daniela digital 

Schäfer, Gregor  

 von der Verwaltung 

Epping, Dominik  

Kortendieck, Matthias  

Trudwig, Ellen  

 
 
 
 
Entschuldigt: 
 

 CDU-Fraktion 

Austrup, Anke  

Focke, Alfred  

Schotte, Irmgard  

Weiling, Maria  

Zurwonne, Jan  

 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Kortmann, Jöran  

Krumminga, Björn  

Reichmann, Lars  

 FDP-Fraktion 

Reismann, Günter  
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